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MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION 
 

 

Bewerbungsbogen 
Projektförderung Innovationsprogramm Pflege 2018 

 
  

Angaben zum Bewerber 
 
Name/Organisation: 
Rechtsform:  
Anschrift:  
 
Telefon:  
E-Mail:  
Homepage:  
 
Ansprechpartner 
Name:  
Funktion: 
Telefon: 
E-Mail:  
 
 
Kurzangaben zum Projekt 
 
Benennung:  
 
 
 
 
Ort: 
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Schreibmaschinentext
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Beschreibung des Projekts 
 

1. Grundidee und Beschreibung des Projekts/der Initiative: 
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Beschreibung des Projekts 
 

2. Welche Zielgruppe/n wird/werden mit dem Projekt angesprochen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inwiefern trägt das Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren und  
pflegebedürftigen Menschen bei? 
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Beschreibung des Projekts 
 

4. Inwiefern handelt es sich um ein neues Projekt, ein neues Vorhaben oder um ein  
Modul eines bestehenden Projektes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Was macht das Projekt richtungsweisend oder einzigartig? (Modellhaftigkeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Weiterentwicklung der Angebote für ältere  
und pflegebedürftige Menschen in Baden-Württemberg? (Übertragbarkeit) 
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Beschreibung des Projekts 
 

6. Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Weiterentwicklung der Angebote für ältere und 
pflegebedürftige Menschen in Baden-Württemberg? (Übertragbarkeit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Wie kann das Projekt über den Projektzeitraum hinaus weitergeführt werden?  
(Bestandsfähigkeit – entfällt bei teilstationären Angeboten und Wohngemeinschaften) 
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Beschreibung des Projekts 
 

8. Wie findet eine Vernetzung mit anderen Initiativen und Organisationen in der 
Gemeinde, dem Stadtteil, der Nachbarschaft statt? (Sozialraumbezug) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Haben Sie sich bereits für andere Förderungen des Projekts beworben? 
(Projekte, die bereits eine Landesförderung erhalten, sind nicht förderfähig. Es besteht die  
Verpflichtung, Förderungen die im Bewerbungsverfahren und im Projektzeitraum für das  
Projekt gewährt werden, mitzuteilen) 
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Die Bewerbung kann nur auf dem Bewerbungsbogen mit dem zur Verfügung stehenden Platz 
erfolgen. Die weiteren Unterlagen entnehmen Sie bitte den Merkblättern. 
  
  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung sowohl auf dem Postweg als auch per E-Mail an: 
  
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
Projektförderung Innovationsprogramm Pflege 2018 
Frau Ebru Kahraman 
Lindenspürstraße 39 
70176 Stuttgart 
  
  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ebru Kahraman, 
E-Mail: ebru.kahraman@kvjs.de 
  
  
Wir freuen uns über zahlreiche und vielfältige Bewerbungen. 
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